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Unbekannte werfen 
steine und Brandsätze 

Garbsen, Region Hannover (nds). Bei de Ver-
such, die scheiben zweier in eine Ladenzeile an 
der sandstraße (Garbsen) integrierten türkischen 
Geschäfte einzuwerfen und diese in Brand zu set-
zen, sind bislang unbekannte täter in der nacht zu 
Dienstag, 13.03.2018, gescheitert.

zwei zeugen hatten gegen 02:40 h die rettungs-
kräfte verständigt. Beide waren gemeinsam auf dem 
nachhauseweg gewesen und hatten die Sandstraße 
in richtung planetenring befahren, als sie auf flam-
men an den Schaufenstern bzw. der Außenfassade 
und dem Vordach der beiden geschäfte - einem han-
dyladen und einem kiosk - aufmerksam wurden. 

darüber hinaus bemerkten sie zeitgleich vier dunkel 
gekleidete personen, die in den Spannweg weglie-
fen. die zeugen verfolgten die flüchtenden noch 
ein Stück mit dem Auto, verloren sie dann aber aus 
den Augen. Anschließend kehrten die beiden zu der 
ladenzeile zurück und traten zwei kleinere Brände 
nahe der Außenfassade aus, ehe die feuerwehr ein-
traf und die qualmende dachpappe des Vordachs 
ablöschte.

eine sofort eingeleitete fahndung, bei der auch ein 
hubschrauber eingesetzt war, verlief ohne erfolg. im 
rahmen der sich anschließenden untersuchungen 
und Überprüfungen stellten polizeibeamte fest, dass 
die Täter offensichtlich versucht hatten, mit Steinen 
die Scheiben einzuwerfen und letztlich an der mit Si-
cherheitsglas ausgestatteten Scheibenfront, die le-
diglich splitterte, gescheitert waren. 

darüber hinaus stellten sie durch Brandsätze verur-
sachte Beschädigungen an der Außenfassade sowie 
des Vordachs der geschäfte fest. des weiteren ent-
deckten die Beamten in der nähe, auf dem gehweg, 
zettel mit dem handschriftlichen text „g.l.Afrin“.

Aufgrund der sich darstellenden gesamtsituation 
geht die polizei von einer politischen Motivation aus. 
der zentrale kriminaldienst - die kriminalfachinspek-
tion für Staatsschutzdelikte - ermittelt nun wegen ver-
suchter schwerer Brandstiftung.

die polizei bittet zeugen, die hierzu hinweise geben 
können, sich mit dem kriminaldauerdienst unter der 
rufnummer 0511-109-5555 in Verbindung zu setzen. 

text: polizeidirektion hannover

themeninfo: 
Politisch motivierte Kriminalität 

Das Definitionssystem „Politisch motivierte Kriminalität“ 
wurde zum 1. januar 2001 eingeführt. erfasst werden 
alle Straftaten, die einen oder mehrere Straftatbestän-
de der sog. klassischen Staatsschutzdelikte erfüllen 
sowie Straftaten, bei denen Anhaltspunkte für eine po-
litische Motivation gegeben sind.

politisch motivierte Straftaten stellen eine besonde-
re Bedrohung für unsere freiheitlich demokratische 
grundordnung dar. ihre erfassung, Analyse und wirk-
same polizeiliche Bekämpfung ist daher ein besonders 
wichtiges innenpolitisches Anliegen.

im gegensatz zur Allgemeinkriminalität bedrohen poli-
tisch motivierte Straftaten vor allem die demokratischen 
grundwerte unseres gemeinwesens und die Achtung 
der im grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

die täter verfolgen mit den taten politische ziele be-
ziehungsweise fühlen sich bei der Begehung durch 
eine ideologie oder ein gefühl angeblicher Überlegen-
heit gegenüber den tatopfern gerechtfertigt. Sie entwi-
ckeln daher häufig kein Unrechtsbewusstsein.

Was ist politisch motivierte Kriminalität?
die Auswirkungen solcher taten sind besonders schwer-
wiegend, da sie nicht nur unmittelbar die tatopfer betref-
fen. Auch bei anderen Menschen können sie die Angst 
hervorrufen, allein aufgrund ihrer politischen einstellung, 
ethnischen herkunft, religion, sexuellen orientierung 
oder identität zu opfern von Straftaten zu werden.

dadurch sind die grundrechte potenzieller opfer und 
die freiheitlich demokratische grundordnung besonders 
gefährdet. umso wichtiger ist ein besonders entschlos-
senes und konsequentes Vorgehen.

Quelle: Bundesministerium des innern

einsatzkräfte werden auch zu einsätzen gerufen, um 
durch ihr eingreifen schwere folgen an personen und 
gegenständen, fremdem eigentum sowie Schutz von 
gütern zu verhindern. es spielt dabei keine rolle, ob die 
ursache z. B. durch Straftaten ausgelöst werden. 
zunehmend werden in diesen einsätzen die einsatzkräf-
te gewalt gegen ihr leben ausgesetzt. es spielt dabei 
keine rolle, ob es sich um feuerwehr, rettungsdienst 
oder polizei handelt, alle werden als „handlanger“ des 
Staates angesehen.  Besonders bei politisch motivierten 
Straftaten besteht bei einsatzkräften eine gefahr für ihr 
leben.

(Siehe auch „gewalt gegen einsatzkräfte“)


